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Oelausgabe.Vom24 ,bis30 .OktoberwerdenbeidenstädtischenMa
garineabgabestellenpro Person18 dkgOelzumFreise von15,84K
gegenAbschnitt215derFettkarteausgegebeneOrganisierteVerbrang
cher erhalten 12 .akg MaggarinezumPreise von 11940K

a a
Karteffelebgabe.SonntagbusDenstagwerdenm34eund5Bezirk
ausländische Karoffe um720 Kprokg ,ein KgpmPersin ,gge
Abschnit9abgegeben.

Se
HolzversorgungeDievonder GemeindeWienangekündigteVersorgung
derarmenBevölkerungmitBrennholzbeginntam25deAufdenH.
plätzen der Gemeindeundder GrosseinkaufsgesellschaftderKonsum¬
vereinewerdenan die mit grünenHolzbezugsanweisungenayenerze
KundengegenAbennungdes für die laufendeWechegiltigenMarke
abschnitter20kgHolzzumPreisevon . 60Kprokgabgegeben.
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LebensmittelfälschungenDemTätigkeitsberichtedesWienerMarkt-¬
antesimSeptemberentnehmenwir :DieVerfälschungenderMilch
durchZusstz vonWasserundEntrahmungsind die üblichenManipu¬
bationen ,die UntersuchungenergabenWasserzusätzevon7 - 53%.
Von10bei der . ö .MolkereiimXX .BezirkeabgenommenenProben
musten8alsdurchWasserzusatz( 7- 17%)verfälscht,beanstündet
werden Brauneder Franz ,XII . ,Bonygasse 20 wässerte mit 33%.

Bei einer zweimaligenRevision in der GutsverwaltungdesStiftes
Suhotten ,XVI . ,Sandleitengasse 1 wurde festgestellt ,daßdort - ¬

selbst täglich70- 80Liter annichtbezugsberechtigtePersonenyer
abfolgtwurden :DerDirektordes EstriebesverweigertedieAnnahme

marktamtlichzugewiesenerKranken-undSäuglingsmilchundkürzte
eigenmächtigdievorgeschriebenenPflichtmengenBeiLeaMascher,
II . ,GroßeMohrengasse34/8wohnhaft,wurdeButterbeschlagnahmt ,
diedieseeinerGemischtwarnnverschleißerinzumKaufeanbot .Die
ButterwardurchEinarbeitenvon52%Wassergröblichverfälscht.
DerartgrobeVerfülschungenkonnteninsbesonderebeiBeschlagnan¬
menvonSchleichhandelsbutterwiederholtkonstatiertwerden.Hin-¬
sichtlichdesButterverkaufeswurdeneingehendeNachforschungen
gepflogen ,da ButternochimmerdenGegenstandstaatlicherBewirt-¬
schaftungbildet .BeiMehlwurdenhinsichtlichderZusammensetzung
AnständeerhobenundauchmitAnzeigenvorgegangenBemerkens-

werterscheintder Fall renzWolf ,XVI .Wurlitzergsse 22 .Die
UntersuchungeinerWeizenmehlprobeergabeinenZusatzvom933%
Gips .Mehldas zur Beteilungfür rayonierteKundenbestimmtwar ,
stellteMischmehl( RoggenundGerste )dar ,welchesinreichlichen
MengenBrandporen enthielt somit für den menschlichenGenus
ungeeignetwar .- UnterderfalschenLezeichnung„ UngarischeSa¬
lami wurde von Emil Spira ,II .Taborstrede 36 zumPreise vonund wurde auch die Anzeige wegen Preistreiberei eingeleitet .
K280per kgverkauft /Dases sich nicht umungarischeSalamige- ¬
handelt hat ,geht darzus hervor ,daß der ErzeugerdieserWurst
die Koscher -und Selchwarenfabrik„ Tauria " ,XV . ,Herklotz-¬
gassewar- WilhelmSteinbach ,XIV .BenedSchellg .34hielt
holländischesschtes ,getrocknetesHühnereiweisfeil ,welchesle¬
diglich aus pulverisierten Gelatine bestand .- MarieJelen ,
Holzhändlern ,X .Leibnitzgasse34nütztedie herrschendeHolz-¬
Hochkonjunkturin berrügerischerWeiseausindemsie beider
Holzabgabean rayonierte Kundenin vielen Fällen Verkürzungenim
Gewichtebeging ,wasdie mittelloseBevölkerungsschichtebeiden
zugewiesenenkleinenMengenganzbesondersempfindet .-Revisio¬
nenineichpolizeilicherHinsichtergabenzahlreicheAnstände
Es wurdenMaßeund Gewichtevorgefunden ,die nicht dervorschrift¬
mäsigen periodischen Nacheichung unterworfenworden waren .Ein

MisstandwurdespeziellbeiStraßenverkäufernerhoben ,dieent-¬an .
gogendengesetzlichenBestimmungenFederwagenoderandere/zu-¬
läsige Wagenverwenden,statt der allein zuläsigenoberschaligen
BalkenwagenBei Strasenverkäufern wurdeferner festgestellt ,das
zurAuskleidungderWagschalendickeHapierbogenVerwendungfin¬
den ,wodurchdie Käufer benachteiligt werden .Das Einspielen der

Wagenzeigte ebenfalls Unkorrektheitenundist die Verwendungjed - ¬
wederTariermittel ( Steine etz . )zur Behebungunstatthaft .Die
Aufstellung der Wagenin Geschäftslåden war in vielen Fälleneine
derartige ,das sie den Augendes Käufers entzogen wurde ,dadie

Wageentweder unter dem Verkaufspult oder aber geschickt mitWa- ¬

ren etz ,umstellt war .- Beschlagnahmtwurden :840kgMehl ,33
fadenziehendeWecken ,320 kg Fleisch ,300kgFische ,152 kgButter ,

1561Stk .Eier ,298kgZucker ,2224kgObst ,13715kgGrünwaren
undGemüse,260kgSchwämme-373kgSeifenersatzund9000Schach¬
teln Zünder ,sowiekleiners MengenKondensmisch,Gerstenkaffee
Bewürze ,Ersatzlebensmittel ,Milch ,Oelsardinen ,Kolle ,Gerste ,
Salz ,Hühner,Kartoffeletz .

Zewiverba .24bis 30 .Oktober :KondensmlichungezuckertK21. ,
und gezuckert K 49 . ,Kindermenl ( Nestle )K 21 50 ,getsockmete

grüneErbsenK26 . - ,gelbeErbsenK26- ,SpalterbsenK28. - .
Textilwaren :Neuab Dienstag Untermäntel für Herren ,Außerdem
HerrenanzügeundDamenkostüme,Wäschestoffe ,Herren -undDamen-¬
filzhüte und Restbestände aus denVorwochen
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VerfassungderHundeshauptstadtNien.
MitdemTagedeserstenZusammentretensdesneugewählten

Nationalratestretendie BestimmungendesBundesverfassungsge-¬
setzesüberdie BundeshauptstadtWienunddasLandNiederöster-¬
reichin Kraft .DieseenthaltenimwesentlichenFolgendes:

DasLandesgesetzgebungsrechtwirdin gewissengemeinsamen
Angelegenheiten für ganz Niederösterreich von einemgemeinsamen

Landtagausgeübt ,der2 Kurienbesteht .DieKurieLandwird
ausdenAbgeordnetendesLandesausschließlichWien,dieKurie
Stadt aus Vertretern des Wiener Gemeinderates gebildet .Diege - ¬

meinsamenAngelegenheiten ,zu denenaber jedenfalls diegemein-¬
same Landesverfassung gehört ,erstrecken sich nur auf denWir - ¬
kungskreis der ehemalsautonomenLandesverwaltung ,also aufAn- ¬
gelegenheiten ,in denen bisher der Landtag Gesetze erlassen und
der Landesrat( früherLandesausschuß)die Verwaltunginnehatte .
DiesegemeinsamenAngelegenheitenwerdenin der gemeinsamenLan¬-¬
desverfassungfestgesetzt .

DasLandesgesetzgebungsrechtin dennichtgemeinsamenAnge¬
legenheitensteht für WiendemGemeinderatals Landtag ,fürNie-¬
derösterreichausschlieglichWiendemLandtagvonNiederöster-¬
reichLandzu .ZudiesennichtgemeinsamenAngelegenheitenge¬
hörenjedenfallsdie Verfassungjedesder beidenLandesteile,
die Wahl der Mitglieder zum Bundesrat und die Gesetzgebung hin¬

sichtlich der Abgaben ,soweitsie in denWirkungskreisderLän-
derfällt .

Der Wirkungsbereich der bisherigen Landesregierung als Nach- ¬

folgerinderfrüherenpolitischenLandesstelle(Statthalterei)
geht zur Gänzean die beidenLandesteileüber .Für Wienwirdder
Bürgermeister Landeshauptmann ,der Stadtsenat Landesregierung

undderMagistratLandesbehörde.
DerbisherigeWirkungsbereichdesLandrates( früherLandes-¬

ausschuß )geht ,sofernees sich umgemeinsameAngelegenheitenhan¬
delt ,auf eine vomgemeinsamenLandtagzu wählendeVerwaltungs-¬
kommissien,sofernees sich nicht umgemeinsameAngelegenheiten
handelt ,auf die beiderseitigen Landesregierungen ,also fürWien
aufdenStadtsenatüber.

Mit Rücksicht auf diese BestimmungendesBundesverfassungs -¬
gesetzesist eineAenderungdesGemeindestatutesnotwendig.

DærStatuserhältimSinnederBundesverfassungdenNamen
" Verfassungder BundeshauptstadtWien"

Es gliedert sich nunmehrnach demfür die Beratung in denGe- ¬
meindevertretungskörpern bestimmten Entwurfe in 4Hauptstücke .

Daserste Hauptstückenthältdie Bestimmungenüberdierecht -

liche Stellung der Stadt Wienin der RepublikOesterreich nachdem
Bundesverfassungsgesetze ,imWesentlichenalso dievorstehenden

Bestimmungen
DaszweiteHauptstückentspricht demgegenwärtigenGemeinde-

statuteundführtdenTitel„WienalsGebietsgemeinde" .Diese
Bezeichnungentspricht gleichfalls demBundesverfassungsgesetze,
wonachdie bisherigenStädtemiteigenemStatutGebietsgemeinden

werden.
Dasdritte HauptstückführtdenTitel„ Wienals Land" .
DåsvierteHauptstückenthältdieSchlußbestimmungüberden

Wirksamkeitsbeginn.
Die Bestimmungendes dritten Hauptstückesstellen sichals

AusführungundErgänzungdesBundesverfassungsgesetzesdar ,soweit
es für Wienals Landin Betrachtkommt.

Der erste Abschnitt dieses Hauptstückes führt die Organeder
Gesetzgebung und Vollziehung an ,wie sie oben bereits erwähnt

wurden.
DerzweiteAbschnitthandeltvonder Gesetzgebungundfor-¬

dert imAnschluean die BestimmungendesBundesverfassungsgeset -¬
zes die Beschlugfassung durch den Gemeinderat ,die Beurkundung

durchdenBürgermeisterals LandeshauptmannundunddieGegen-¬
zeichnung durch den Magistratsdirektor als Landesamtadirektor ,
endlich die Kundmachungdurch den Bürgermeister als Landeshaupt - ¬

mannin demneuzu schaffendenLandes-Gesetz-undVerordnungsblatt
für Wien ,enthält ferner die wichtigsten Bestimmungenüberdie

ordnung
des Gemeinderates als Landtag ,die sich imGeschäfts

allgemeinenan die Geschäftsordnungder bisherigenNationalver¬
sammlunganschliegenundvondeneninsbesonderedieImmunität
der Mitglieder des Gemeinderateshervorzuheben ist .DieseImmuni- ¬

tät soll sich aber ,soferne sie als Sitzungsimmunität in Erschei¬
nungtritt ,nur auf die Sitzungen des Gemeinderatesals Landtag

erstrecken .
Derdritte Abschnitthandeltvonder Vollziehungundzwar

von der Vollziehung des Landes ,die dem Stadtsenat als Landesre - ¬

gierung obliegt ,und von der Vollziehung des Bundes ,diegemäß
demBundesverfassungsgesetzeals mittelbare Bundesverwaltungvom
Bürgermeisterzu besorgenist .

DervierteAbschnittenthältdieBestimmungenüberdie
Mitwirkungder Stadt Wienan der GesetzgebungundVollziehungin
dengemeinsamenAngelegenheitenundsetzt fest ,daßderGemeihde-¬
rat nach dem Verhältniswahlrecht eine nach der Bürgerzahl Wiens
im Verhältnis zur Bürgerzahl Niederösterreichs ausschlieslich

WiensichergebendeAnzahlvonAbgeordnetenalsKurieStadtin

dengemeinsamenLandtagentsendet,fernerdaßderBürgermeister
der Verwaltungskommission für die gemeinsamenAngelegenheiten
angehört und abwechselnd mit dem LandeshauptmannvonNiederöster - ¬

reich-LanddenVorsitzindieserKommissienführt.
DerfünfteAbschnittbehandeltdie Wahlder VertreterWiens

imBundesratundbestimmtgleichfalls in Anlehnungan dieBundes-¬
verfassung ,daßdiese MitgliedernachdemVerhältniswahlrechtzu
wählen sind ,wobei jedoch mindestens ein Mandat der Partei zu¬
fallen muß ,die die zweithöchste Anzahl von Sitzen imGemeinderate

aufweist .
NachdenBestimmungenderBundesverfassungmüssendieMit-¬

glieder der Landesregierung ,also der BürgermeisterunddieStadt -¬
räte nicht demGemeinderateangehören ,wohlaber zu ihmwählbar
sein .Auch die im gemeinsamenLandtag entsendeten Vertreter sowie

dieBundesratsmitgliedermüssennichtdemGemeinderatangehören,
wohlaberzuihmWählbarsein ,

DieBestimmungendes2 .Hauptstückeswurdenmiteinigen
wichtigenAenderungenausdembisherigenGemeindestatutübernom-¬

men .
EineeinschneidendeAenderungwirderstPlatzgreifenkön-¬

nen ,wenndie in der BundesverfassungangekündigteneueGemeinde-¬
ordnungbeschlossenseinwird.

Vonden vorgeschlagenenAenderungenist hervorzuhebendie
Abschaffung des Bürgerrechtes unter Gewährleistung der ausBürger - ¬

rechtsverleigungentereits erworbenenRechte ,die Losläsungdes
BegriffesGemeindegenossenvondembisher gefordertenRealbesitz
undder Steuerleistungunddie Bindungdieses Begriffeslediglich
an den ordentlichen Wohnsitz in Wien und der Geldentwertungent - ¬
sprechendeErhöhungenderAnsätzefür die KompetenzdesGemeinde-¬
rates ,Stadtsenates undMagistrates .

Schließlichwurdein diesemHauptstückaucheineUmgrup¬
pierungderBestimmungendesbisherigenGemeindestatutesimIn-¬
teresse der Systematikvorgenommen.

Der Entwurf der neuen Verfassung der Bundeshauptstadt Wien

wirdamMentag ,den25 .ds .unddie folgendenTagedie fürdiesen
ZweckvomGemeinderatgewählteKommissionbeschäftigen ,umdann
demStadtsenatunddemGemeinderatvorgelegtzuwerden.Unterdes-¬
sen wird der Entwurf einer gemeinsamen Landesverfassung vorberei - ¬

tet ,über welchen die GemeindeWiendann mit den Vertretern von
Niederösterreich - Landin Verhandlungen treten wird .
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